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lktzung Begriff der Ordnungsstrafe 
Branntwcinstcnergesetz vom 24.Jun) 1887 § 19 Nr 

2, 8- 20 Absatz 2, §8- 26, 28 Ab'ab 3, 8- 33.
In der Strafsache gegen den Vvllmeier und Brennereibe­

sitzer H. G. in N. wegen Branntweinstcuerkontraventivn hat 
das Reichsgericht, Dritter Strafsenat, am 28. Septem­

ber 1891 für Recht erkannt, daß die Revision der Vermal 
tungSbehörde als Nebenklägern! gegen das Urtheil des K. pr 
Landgerichts zu H. v. 24. April 1891 zu verwerfen und dec K.pr. 
Staatskasse die Kosten des Rechtsmittels aufzuerlegen.

Gründe
In der Sache selbst war der Revision der Erfolg zu ver­

sagen. Zwar ist der Grund, aus welchem das angefochtene 
Urtheil es abgelehnt, gegen den aus 88- 19 Nr. 2 ^ 20 26 
des Branntweinstenergesetzes vvm 24. Juni 1887 (Rcichs-Ge- 
setzblatt S. 253) zu einer Ordnungsstrafe verurtheiltenBren- 
nereibesitzer, Angeklagten G., daneben noch in Gcmüßheit 8- 
28 Absatz 3 a. a. O. die dort vorgesehene besondere Strafe 
zu verhängen, entschieden rechtsirrthümlich. Denn §. 28 Ab­
satz 3 a. a. O. letzt nach klarem Wortlaut für die Bestrafung 
des Brennereibesitzers lediglich den objektiven Thatbestand der 
im 8- 19 Nr. 2 a. a. O. vorgesehenen DcfraudaOvnshandlung 
voraus - v<?r1>i8: „wird in einer Brennerei ein amtlicher 
Verschluß . . . verletzt, so trifft den Brenner ..." — und 
erfordert in keiner Weise das Vorliegen desrandatoriicher Ab­
sicht aus Seiten des Verletzenden oder die Bestrafung des eigent­
lichen Thäters wegen Defrandation. Dieser objektive Thatbe­
stand des 8- 19 dir. 2 a. a. O. ist aber vollkommen gegen 
den Angeklagten festgestellt; nur daß sie in Anwendung des 
§. 20 Absatz 2 a. a. O- wegen nicht erwiesener Defräuda- 
tivnsabsicht nicht znr Defraudations-, sondern nur zu einer 
Kvntraventionsbeziehnngsweise Ordnungsstrafe vernrtheilt wor­
den sind. Dagegen muß die Revision scheitern an der kate- 
gvrsichen Vorschrift des 8- 33 a. a. O., welche verbietet, we­
gen „mehrerer oder wiederholter Znwiderhandlnngen" gegen die 
Bestimmungen des Branntweinstenergesetzes, „wenn die Zuwi­
derhandlungen derselben Art sind", gegen denselben Thäter 
mehr als eine einmalige Ordnungsstrafe zu verhängen. Das 
mögliche Bedenken, ob die in 8- 27 Absatz 3 a. a. O. vor­
gesehene Strafe als eigentliche Ordnungsstrafe zu gelten hat, 
findet darin seine Erledigung, einmal, daß die Strafe des 8- 
28 Absatz 3 (25 bis 250 Mk.) im Höchstbetrage noch unter­
halb der gesetzlichen Grenze der Ordnungsstrafen von 300 Mk. 
(8- 26 a. a. O.) verbleibt, nun sodann, daß die entsprechen­
de Vorschrift des 8- 67 des Gesetzes vorn 8. Juli 1868 (Bnr deS 
Gesetzblatt S. 384), welches Gesetz in Gemäßheit 8- 40 des 
Branntweinstenergesetzes vom 24. Juni 1887 gegenwärtig für 
Maischbottich und Branntweinmaterialstcuer die Grundlage 
bildet, ausdrücklich als Voraussetzung für das Verbot der 
Verhängung mehrfacher Koutraventionsstrafen lediglich die 
negative Schranke zieht, daß die mehreren oder wiederholten 
Zuwiderhandlungen „nicht in Defraudationcn bestehen", Da- 
mit ist grundsätzlich anerkannt, daß das Gebiet der Ordnungs­
strafen soweit reicht, bis die eigentlichen Desrandationcn be­
ginnen, Da nicht angenommen werden kann, ß. 33 des Brannt­
weinstenergesetzes Vvm 24. Juni 1887 habe bezüglich der Ver- 
brouchsabgabe und der hiergegen möglichen Kontraventionen 
ein wesentlich anderes Prinzip etabliren wollen, als der durch 
8- 40 a. a. O. adoptirte 8- 67 des Gesetzes vom 8. Juli 1868 
feststellt, und da der Angeklagte G. zweifellos aus 8- 28 Absatz 
3 des Gesetzes vom 24. Juni 1887 nicht als Defraudaitt 
haftbar gemacht werden kann, so folgt hieraus, daß neben der 
aus 8- 26 n. a. O. erkannten Ordnungsstrafe nicht noch eine 
besondere Ordnungsstrafe aus 8- 28 Absatz 3 a. a. D. ans- 
zusprechen war. Daß im Uebrigen Zuwiderhandlungen „der­
selben Art" oder, genauer gesagt, eigentlich nur eine einfache, 
nach zwei Gesichtspunkten strafbare Koatravention vorliegt, 
bedarf keiner Ausführung.

Aus diesen Gründern mußte, wie geschehen, erkannt werden.

MeichsgerichLserkLNnLnifz vom Oktober
Obliegenheiten des Brauers hinsichtlich der 

Aufb e w a h r u n g von V o r r üten; Anwendbarkeit de r 
bezüglichen Vorschriften auf einen Stoff, welcher 
nach seiner konkreten Beschaffenheit zur Bierbe- 
reitnng nicht geeignet ist, insbesondere auf Reis 
dies er A r t.

Brausteuergesctz vam 31. Mai 1872, 88 1, 13.
In der Strafsache gegen den Branereibesitzer F. H. in 

T, wegen Brausteneiübertretung,
hat daS Rllchsgericht, Dritter Strafsenat, am 8. Okto­

ber 1891 für Recht erkannt,
daß auf die Revision der Verwaltungsbehörde als Nebenklä­
ger das Urteil der Bcrnfungskainmer des Landsgerichts zu M, 
vom 27. Juni 1891 aufzuheben und der Angeklagte Brauerei- 
besitzer F H. in T. wegen Uebertretung des Brausteuergesetzes 
vom 31. Mai 1872 zu (15) fünfzehn Mark Geldstrafe, sowie 
zur Tragnng der Kosten des Strafverfahrens zu verurteilen sei.

Grü nde
Die Besngniß der Verwaltungsbehörde, sich dem Verfah­

ren als Nebenkläger anzuschließen, war in Gemäßheit der 88 
467, 435, 441 der Strafprozeßordnung, wie hiermit geschieht, 
anzuerkennen und find auch im Uebrigen die Förmlichkeiten 
des Rechtsmittels als gewahrt zu erachten.

In der Sache selbst erscheint die Revision begründet. Es 
handelt sich um die Frag-', ob bei dem Angeklagten vorgefun­
dene 75 ü» Reisfuttermehl, auch als Reiskleie bezeichnet, un­
ter die Position Nr. 2 des 8 1 des Brausteuergesetzes vom 31. 
Mai 1872 (Reichs-Gesetz-Blatt S. 153.) „von Rei- (gemah­
len oder ungeinahlcn u. s. w.)", dergestallt zu subsumircn sind, 
daß Angeklagter in Beobachtung des 8 13 des Brausteucrge- 
setzeS vorn 31. Mai 1872 verpflichtet war, die fragliche Sub­
stanz nur in „ein für allemal vorher anzuzeigenden geeigneten 
Ollen aufzubewahren", was erwiesenermaßen nicht geschehen 
ist. Während das Schöffengericht die Frage bejaht hat, hat 
das angefochtene Urtheil sich in verneinendem Sinne ausge­
sprochen. Der die Norm des 8 13 a. n. O. ohne Einschrän­
kung auslegenden Rcchtsaufsafsuug der ersten Instanz mußte 
beigepflichtet werden.

Von vorne herein ist im Auge zu behalten, daß 8 13 a. 
a. O. lediglich eine äußere Kvntrol- und Ordnungsvorschrift 
enthält, welche als solche strikt zu interpretieren ist, und 
bei deren Anwendung der Gesichtspunkt, vb die Absicht oder 
auch nur die Möglichkeit der Defraudativn dabei mitunter- 
laufen kann, gänzlich bei Seite bleiben muß. Aus der Fas­
sung der Vorschrift sowohl in Absatz 1, wie in Absatz 4 er­
hellt zweifellos, daß hier von der Aufbewahrung der in 8 1 
Nr. 2 bis 7 a. a. O. bezeichneten Stoffe schlechthin, gleich­
viel ob sie „zur Bereitung von Bier verwendet" werden kön­
nen oder sollen, gehandelt wird. Es erscheint deshalb in je­
dem Falle unzutreffend, wenn das angefochtene Urtheil ent­
scheidendes Gewicht darauf legt, daß die konkrete Substanz, 
nur deren Aufbewahrung sich handelt, nicht oder nicht gut
zur Bierbereitnng geeignc ar. Mit Recht wird von der
Revisiousschrift hervorgeho^sn, daß solche konkrete Untanglich- 

! keit manigfach bei den in 8 1 ausgeführten «Stoffen — etwa, 
weil sie verdorben find und dergleichen — vorliegen kann, ohne 
daß sie deshalb aufhören, unter 8 1 folgeweise auch unter 8 
13 zu fallen. Worauf es vülmehr für die Entscheidung der 
vorliegenden Frage allein ankommt, ist, ob die 88 1, 13 des 
Brausteuergesetzes unter dem Ausdruck „Reis (gemahlen oder 
ungemahlen u. s. w.)" Reis in jeder Form und Beschaffen­
heit' begreifen wollen, oder ob mit der Vorinstanz unterschie­
den werden soll nach den Mischungsverhältnissen, in denen 
sich speziell bei gemahlenem Reis die Bestandteile von Mehl 
und Kleie zu einander verhalten, und hiernach Neismehl bei 
welchen! die auf den Hülsen herrührenden Kleiebestandteile die 
reinen Mehlbestandteile überwiegen, aufhört, noch als „Reis" 
im weiteren Sinne Zu gelten. Es genügt, die Frage solcher-


